


Kontakt

S o  erreichen          S ie   uns   :

Mit der Deutschen Bahn/U-Bahn: 

Vom Hauptbahnhof mit der U4 oder 

der U5 bis Haltestelle Lehel. Von dort 

ca. 10 Minuten zu Fuß über die Oettin-

genstraße bis zur Prinzregentenstraße.

Mit dem PKW: 

Von den Autobahnen rund um Mün-

chen über den östlichen Mittleren Ring. 

Über die Prinzregentenstraße und den 

Prinzregentenplatz stadteinwärts. 

Mit dem Flugzeug: 

Vom Flughafen München mit der 

S-Bahn (S1, S8) oder dem Flughafen-

Shuttle-Bus zum Münchener Haupt-

bahnhof, von dort mit der U-Bahn U4 

oder U5 bis Haltestelle Lehel.

Bayerische Forschungsstiftung

Prinzregentenstraße 7

D - 80538 München

Telefon + 49 89 / 21 02 86 - 3

Telefax + 49 89 / 21 02 86 - 55

forschungsstiftung@bfs.bayern.de

www.forschungsstiftung.de
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Allgemeines

Für das Rechnungswesen der Bayerischen Forschungs-

stiftung gelten gemäß § 9 Abs. 5 der Stiftungssatzung die 

Rechtsvorschriften des Freistaates Bayern über das Haus-

halts-, Kassen- und Rechnungswesen entsprechend. Das 

Stiftungsvermögen nach Art. 3 Abs. 1 des Errichtungsge-

setzes wird hinsichtlich der Buchführung getrennt von den 

laufenden Einnahmen und Ausgaben erfasst. Vor Beginn 

eines jeden Geschäftsjahres hat die Stiftung einen Voran-

schlag (Haushaltsplan) aufzustellen, der die Grundlage 

für die Verwaltung aller Einnahmen und Ausgaben bildet  

(§ 9 Abs. 2 der Stiftungssatzung).

Stiftungsrechnung

Die Stiftungsrechnung 2009 schließt mit Einnahmen von  

22,7 Mio. Euro, denen Ausgaben von 25,7 Mio. Euro gegen-

überstehen.

Unter Berücksichtigung des sich hieraus ergebenden Saldos 

von 
.
/. 3 Mio. Euro sowie der Bestandsänderungen bei den 

Kurswerten, den aufgelaufenen Zinsen und den Zinsforde-

rungen i. H. v. insgesamt 0,3 Mio. Euro vermindert sich der 

Stiftungsmittelbestand vom 31. 12. 2008 i. H. v. 61,5 Mio. 

Euro zum 31. 12. 2009 auf 58,8 Mio. Euro.

Vermögensübersicht 

Das Gesamtvermögen beläuft sich zum Jahresende 2009 

ohne Berücksichtigung der Verbindlichkeiten auf insgesamt 

430,5 Mio. Euro.

Davon entfallen auf das Stiftungsvermögen gemäß Art. 3 

Abs. 1 des Errichtungsgesetzes 371,7 Mio. Euro. Das Darle-

hen aus dem Staatshaushalt beträgt 51,1 Mio. Euro. Die Stif-

tungsmittel belaufen sich auf 58,8 Mio. Euro.

Zu vermerken ist am 31. Dezember 2009 als Gegenposten 

zu den Aktiva ein Verpflichtungsbetrag von 48,1 Mio. Euro 

aus bewilligten, aber noch nicht ausgezahlten Zuschüssen 

sowie ein Darlehen aus dem Staatshaushalt in Höhe von 51,1 

Mio. Euro.

Nach Abzug dieser Gegenposten beträgt das Gesamtvermö-

gen der Stiftung zum Jahresultimo 331,3 Mio. Euro.

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde durch die KPMG Bayerische Treu-

handgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungs- 

gesellschaft Steuerberatungsgesellschaft der vorgeschrie-

benen Prüfung unterzogen. Das Ergebnis der Prüfung ist im 

Bericht vom 19. Februar 2010 festgehalten.

Da sich keine Beanstandungen ergeben haben, wurde für 

die Jahresrechnung 2009 und die Vermögensübersicht zum 

31. Dezember 2009 von der Bayerischen Treuhandgesell-

schaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft folgende Bescheinigung erteilt:

„Wir haben die Jahresrechnung – bestehend aus einer Ein-

nahmen-Ausgaben-Rechnung – und die Vermögensüber-

sicht unter Einbeziehung der Buchführung der Bayerischen 

Forschungsstiftung, München, für das Geschäftsjahr vom 

Rechnungs- 
prüfung
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1. Januar bis 31. Dezember 2009 geprüft. Durch Artikel 16 

Abs. 3 BayStG wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. 

Die Prüfung erstreckte sich daher auch auf die Erhaltung 

des Grundstockvermögens und die bestimmungsgemäße 

Verwendung seiner Erträge und zum Verbrauch bestimmter 

Zuwendungen. Die Buchführung und die Aufstellung von 

Jahresrechnung und Vermögensübersicht nach den Verwal-

tungsvorschriften des Freistaates Bayern zur Bayerischen 

Haushaltsordnung, den Vorschriften des Bayerischen Stif-

tungsgesetzes und den ergänzenden Regelungen in der Sat-

zung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 

der Stiftung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der 

von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über die 

Jahresrechnung und die Vermögensübersicht unter Einbe-

ziehung der Buchführung sowie über den erweiterten Prü-

fungsgegenstand abzugeben.

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung der vom Institut 

der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grund-

sätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung und des IDW-

Prüfungsstandards zur Prüfung von Stiftungen (IDW PS 740) 

sowie Artikel 16 Abs. 3 BayStG vorgenommen. Danach ist 

die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrich-

tigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung der Jah-

resrechnung und der Vermögensübersicht wesentlich aus-

wirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und 

dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob 

die Anforderungen, die sich aus der Erweiterung des Prü-

fungsgegenstandes nach Artikel 16 Abs. 3 BayStG ergeben, 

erfüllt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen 

werden die Kenntnisse über die Tätigkeit und über das wirt-

schaftliche und rechtliche Umfeld der Stiftung sowie die Er-

wartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen 

der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-

bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für 

die Angaben in Buchführung, Jahresrechnung und Vermö-

gensübersicht überwiegend auf der Basis von Stichproben 

beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-

wandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze und 

der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertre-

ter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahres-

abschlusses. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung 

eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung 

bildet.

Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 

gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die Jahresrechnung 

und die Vermögensübersicht den Verwaltungsvorschriften 

des Freistaats Bayern zur Bayerischen Haushaltsordnung, 

den Vorschriften des Bayerischen Stiftungsgesetzes und den 

ergänzenden Regelungen der Satzung.

Die Prüfung der Erhaltung des Grundstockvermögens und 

der bestimmungsgemäßen Verwendung seiner Erträge und 

zum Verbrauch bestimmten Zuwendungen nach Artikel 16 

Abs. 3 BayStG hat keine Einwendungen ergeben.“
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Vorbemerkung

Die Bayerische Forschungsstiftung fördert Forschung und 

Entwicklung auf den Gebieten Life Sciences, Informations- 

und Kommunikationstechnologien, Mikrosystemtechnik, 

Materialwissenschaft, Energie und Umwelt, Mechatronik,  

Nanotechnologie sowie Prozess- und Produktionstechnik 

nach Maßgabe

  �ihrer im Gesetz über die Errichtung der Bayerischen  

Forschungsstiftung festgelegten Bestimmungen

  �ihrer Satzung

  �dieser Richtlinien

  �der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen, ins- 

besondere der Art. 23 und 44 BayHO und der dazu erlas-

senen Verwaltungsvorschriften

  �der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommission vom  

6. August 2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit be-

stimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen 

Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 

(Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung), Abl. L 214, 

9. 8. 2008, S. 3 (im Folgenden: AGFVO)1. 

Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der 

verfügbaren Mittel. 

1. Zweck der Förderung

Die Förderung soll Hochschulen und außeruniversitären For-

schungseinrichtungen sowie Unternehmen der gewerblichen 

Wirtschaft ermöglichen, grundlegende Forschungs- und Ent- 

wicklungsarbeiten auf den Gebieten zukunftsträchtiger 

Schlüsseltechnologien durchzuführen. Schwerpunktmäßig sind 

dies die Gebiete Life Sciences, Informations- und Kommu-

nikationstechnologien, Mikrosystemtechnik, Materialwissen-

schaft, Energie und Umwelt, Mechatronik, Nanotechnologie 

sowie Prozess- und Produktionstechnik. Sie soll die Umset-

zung von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen aus die- 

sen Schlüsseltechnologien in neue Produkte, neue Verfahren 

und neue Technologien ermöglichen oder beschleunigen. 

2. Gegenstand der Förderung

Förderfähig sind Vorhaben zur Lösung firmenübergreifen-

der F&E-Aufgaben, die in enger Zusammenarbeit von einem 

(oder mehreren) Unternehmen mit einem (oder mehreren) 

Partner(n) aus der Wissenschaft (Hochschulen bzw. For-

schungsinstitute) gelöst werden sollen (Verbundvorhaben).

Gefördert werden können innovative Forschungs- und Ent-

wicklungsvorhaben von Technologien, Verfahren, Produkten 

und Dienstleistungen gemäß Artikel 31 AGFVO sowie in be-

gründeten Ausnahmefällen die Durchführung von Studien 

über die technische Durchführbarkeit für Vorhaben der in-

dustriellen Forschung oder der experimentellen Entwick-

lung gemäß Artikel 32 AGFVO insbesondere in folgenden 

Themenbereichen und Fragestellungen: 

2.1. Life Sciences

  �Forschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben 

im Bereich der Bio- und Gentechnologie, insbesonde-

re Methoden und Ansätze der funktionellen Genomfor-

schung, innovative Diagnostika, Therapeutika und Impf-

stoffe, innovative Verfahren zur Pflanzen- und Tierzucht, 

im Bereich Ernährung und der Nahrungsmitteltechno-

logie sowie Methoden und Verfahren zur effizienten  

Nutzung und nachhaltigen Bewirtschaftung biologischer 

Ressourcen

  �Forschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben 

im Bereich Medizin und Medizintechnik, insbesondere 

innovative Vorhaben der medizinischen und biomedizi-

nischen Technik, der medizinischen Bild- und Datenverar-

beitung, der biokompatiblen Werkstoffe / Implantate, der 

Telemedizin und des Disease-Managements

  �Forschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben 

im Bereich der Gerontotechnologie, insbesondere innova-

„Hochtechnologien für 
das 21. Jahrhundert“
R ichtlinien          

F ö rderpr      o gramm   

(1) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:214:0003

:0047:DE:PDF
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tive Technologien für die Robotik im Pflegebereich, die 

alters- und behindertengerechte Domotik und sonstige 

Verfahren und Methoden zum Erhalt und zur Steigerung 

der Lebensqualität und der Selbstständigkeit. Klinische 

Studien sowie Vorhaben, die Bestandteil von Zulassungs-

verfahren sind, sind grundsätzlich nicht förderbar.

2.2. Informations- und Kommunikationstechnologien

Forschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben ins-

besondere in den Bereichen 

  �Informationsverarbeitung und Informationssysteme

  �Software-Entwicklung und Software-Engineering

  �Entwicklung von Schlüsselkomponenten für Kommunikati-

onssysteme, einschließlich Mikroelektronik

  �innovative Anwendungen (z. B. Multimedia, intelligente 

Haustechnik, Kraftfahrzeuge, Verkehr, Navigation).

2.3. Mikrosystemtechnik

Forschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben ins-

besondere 

  �im Bereich der Konzeption, des Entwurfs und der Ferti-

gungsverfahren von mikrosystemtechnischen Bauteilen 

und den hierzu erforderlichen Techniken

  �Systementwicklungsmethoden zur Integration verschie-

dener Mikrotechniken

  �zur Erarbeitung grundlegender Erkenntnisse bei der An-

wendung von Mikrosystemen.

2.4. Materialwissenschaft

Forschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben ins-

besondere in den Bereichen

  �Definition, Konzipierung und Festlegung von neuen Ma-

terialien und Eigenschaften von Materialien sowie ihrer 

Anwendung 

  �(Hochleistungs-) Keramiken, (Hochleistungs-) Polymere, 

Verbundwerkstoffe und Legierungen

  �Definition, Konzipierung sowie Festlegung von Eigen-

schaften biokompatibler Materialien und abbaubarer 

Kunststoffe

  �Oberflächen-, Schicht- und Trocknungstechniken.

2.5. Energie und Umwelt

Forschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben ins-

besondere in den Bereichen

  �innovative Verfahren und Techniken zur Nutzung fossiler 

und regenerativer Energieträger sowie neuer Energieträger

  �rationelle Energieanwendungen und Verfahren zur Effizi-

enzsteigerung

  �neue Technologien der Energieumwandlung, -speiche-

rung und -übertragung

  �produktionsintegrierter Umweltschutz, grundlagenorien-

tierte Innovationen im Vorfeld der Entwicklung neuer, 

umweltverträglicher Produkte

  �Bereitstellung neuer Stoffkreisläufe und energetische Ver-

wertung von Abfall- und Reststoffen

  �innovative Verkehrstechnologien.

2.6. Mechatronik

Forschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben ins-

besondere im Bereich 

  �der Konzeption mechatronischer Komponenten und Sys-

teme

  �der Erarbeitung von innovativen Produktions- und Monta-

gekonzepten für mechatronische Komponenten und Sys-

teme

  �der Entwicklung rechnergestützter Methoden und Tools 

zum virtuellen Entwerfen und zur Auslegungsoptimierung

  �der Entwicklung von leistungsfähigen Verfahren des Rapid 

Prototyping und der Echtzeit-Emulation von Steuerungen

  �der Höchstintegration von Elektronik, Aktorik und Senso-

rik und der Entwicklung geeigneter Aufbau- und Verbin-

dungstechnik.
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2.7. Nanotechnologie

Forschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben ins-

besondere im Bereich 

  �der auf der Beherrschung von Nanostrukturen beruhen-

den neuen technologischen Verfahren 

  �der Nutzung in den unterschiedlichsten Anwendungsbe-

reichen wie der Elektronik und Sensorik, der Energie- und 

Werkstofftechnik sowie in (bio-)chemischen Prozessen 

und der Medizin bzw. der Medizintechnik.

2.8. Prozess- und Produktionstechnik

Forschungs- und experimentelle Entwicklungsvorhaben zur 

Optimierung von Wertschöpfungs- und Geschäftsprozessen 

insbesondere im Bereich

  �innovativer Automatisierungs- und Verfahrenstechniken

  �Produktionsketten und Fertigungstechniken

  ��neuer Planungs- und Simulationstechniken 

  �wissensbasierter Modelle und Systeme. 

3. Zuwendungsempfänger

Antragsberechtigt sind rechtlich selbstständige Unterneh-

men der gewerblichen Wirtschaft, Angehörige der freien Be- 

rufe, außeruniversitäre Forschungsinstitute, Universitäten 

und Fachhochschulen sowie Mitglieder oder Einrichtungen 

bayerischer Hochschulen, die zur Durchführung von F&E-Vor- 

haben berechtigt sind, mit Sitz bzw. Niederlassung in Bayern.

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gemäß Anhang I 

der AGFVO werden bevorzugt berücksichtigt. Danach wer-

den KMU definiert als Unternehmen, die 

  �weniger als 250 Personen beschäftigen und 

  �entweder einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. Euro 

oder eine Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio. Euro 

haben und

  �eigenständig sind, d. h. keine Partnerunternehmen bzw. 

verbundene Unternehmen sind. 

Die näheren Einzelheiten, insbesondere zur Berechnung der 

Anzahl der Personen, zum Jahresumsatz oder zur Feststel-

lung eines „verbundenen Unternehmens“ sind in Anhang I 

der AGFVO geregelt.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

  �Die Durchführung des Vorhabens muss mit einem erheb-

lichen technischen und wirtschaftlichen Risiko verbunden 

sein. Der für das Vorhaben erforderliche Aufwand muss 

so erheblich sein, dass die Durchführung des Vorhabens 

ohne Förderung durch die Stiftung nicht oder nur erheb-

lich verzögert zu erwarten wäre.

  �Das Vorhaben muss sich durch einen hohen Innovations-

gehalt auszeichnen, d. h. die zu entwickelnden Verfahren, 

Produkte, Technologien und Dienstleistungen müssen in 

ihrer Eigenschaft über den Stand von Wissenschaft und 

Technik hinausgehen. Die Beurteilung der Innovations-

höhe erfolgt durch externe Fachgutachter.

  �Nicht gefördert werden Vorhaben, die bei Antragstellung 

bereits begonnen sind.

  �Unternehmen, die keine KMU sind, erhalten nur dann 

eine Förderung, wenn sie den Anreizeffekt der beantrag-

ten Förderung nachweisen.

  �Das Vorhaben muss in seinen wesentlichen Teilen in 

Bayern durchgeführt werden. Die Einbeziehung außer-

bayerischer Partner ist möglich.

  �Der Antragsteller sowie die Projektbeteiligten sollen zum 

Zeitpunkt der Antragstellung bereits über spezifische For-

schungs- und Entwicklungskapazitäten und einschlägige 

fachliche Erfahrungen verfügen.

  �Gefördert werden in der Regel nur Verbundprojekte zwi-

schen Wirtschaft und Wissenschaft. An einem Vorhaben 

sollen mindestens ein Partner aus dem Unternehmensbe-

reich und mindestens ein Partner aus dem Wissenschafts-

bereich (außeruniversitäre Forschungseinrichtung oder 

Hochschule) beteiligt sein (Verbundvorhaben).

„Hochtechnologien für 
das 21. Jahrhundert“
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  �Die Antragsteller bzw. die Projektbeteiligten aus der ge-

werblichen Wirtschaft müssen für die Finanzierung des 

Vorhabens in angemessenem Umfang Eigen- oder Fremd-

mittel einsetzen, die nicht durch andere öffentliche Finan-

zierungshilfen ersetzt oder zinsverbilligt werden.

  �Eine Kumulierung mit Mitteln der Europäischen Gemein-

schaft bzw. mit anderen staatlichen Beihilfen ist gemäß 

Artikel 7 AGFVO möglich.

  �Einem Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß Artikel 

1 Absatz 7 AGFVO bzw. einem Unternehmen, das einer 

Rückforderung aufgrund einer früheren Kommissionsent-

scheidung zur Feststellung der Rechtswidrigkeit und Un-

vereinbarkeit einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt 

nicht Folge geleistet hat, darf eine Beihilfe nach diesen 

Richtlinien nicht gewährt werden.

  �Die Bayerische Forschungsstiftung verfolgt ausschließ-

lich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. Aus diesem 

Grund sind die Projektbeteiligten verpflichtet, die Ergeb-

nisse der geförderten Vorhaben zeitnah der Öffentlichkeit 

zugänglich zu machen. 

  �Die Bayerische Forschungsstiftung behält sich ein Mit-

spracherecht bei Lizenzvergaben vor. Grundsätzlich be-

steht auf Grund der gemeinnützigen Zweckbestimmung 

der Bayerischen Forschungsstiftung die Verpflichtung,  

Lizenzen zu marktüblichen Bedingungen zu vergeben.

5. Art und Umfang der Förderung

  �Die Förderung erfolgt durch Zuschüsse im Rahmen einer 

Projektförderung.

  �Für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft beträgt 

die Höhe der Förderung für die im Rahmen des Vorha-

bens gemachten Aufwendungen

  �bis zu maximal 100 % der zuwendungsfähigen Kosten im 

Falle von strategisch wichtiger und außergewöhnlicher 

Grundlagenforschung, die nicht an industrielle und kom-

merzielle Ziele eines bestimmten Unternehmens geknüpft 

ist

  �bis zu maximal 50 % der zuwendungsfähigen Kosten im 

Falle der industriellen Forschung

  �bis zu maximal 25 % der zuwendungsfähigen Kosten im 

Fall der experimentellen Entwicklung.

Grundsätzlich wird auch im Falle der Grundlagenforschung 

eine angemessene Eigenbeteiligung vorausgesetzt, so dass 

die Förderquote in der Regel 50 % der Gesamtkosten des 

Vorhabens nicht übersteigt. 

Falls unterschiedliche Projekttätigkeiten sowohl der indus-

triellen Forschung als auch der experimentellen Entwicklung 

zuordenbar sind, wird der Fördersatz anteilig festgelegt.

Im Übrigen gelten die Bestimmungen der AGFVO. Dies 

gilt insbesondere auch hinsichtlich etwaiger Zuschläge im 

Rahmen der industriellen Forschung und der experimentel-

len Entwicklung nach Artikel 31 Abs. 4 AGFVO.

  �Kleine und mittlere Unternehmen i. S. d. AGFVO werden 

bevorzugt gefördert.

  ��Zuwendungsfähig sind Personalkosten, Reisekosten, Ma-

terialkosten, Kosten für Fremdleistungen (in begrenztem 

Umfang), Kosten für Instrumente und Ausrüstung (zeit- 

und vorhabensanteilig), soweit sie für die Durchführung 

des Vorhabens erforderlich sind, sowie Druckkostenzu-

schüsse bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen. 

  �Bei Antragstellern aus dem Unternehmensbereich werden 

die Personal- und Reisekosten pauschaliert. Es können je 

nachgewiesenem Mannmonat (entspricht 160 Stunden bei 

stundenweiser Aufzeichnung) für eigenes fest angestelltes 

Personal folgende Pauschalen in Ansatz gebracht werden: 

Akademiker, Dipl.-Ing. u.ä. 9.000,– Euro,

Techniker, Meister u.ä. 7.000,– Euro,

Facharbeiter, Laboranten u.ä. 5.000,– Euro.

Mit den Pauschalen sind die Personaleinzelkosten, die 

Personalnebenkosten sowie die Reisekosten abgegolten.

Auf die zuwendungsfähigen Aufwendungen wird ein Ver- 

waltungsgemeinkostenzuschlag i. H. v. max. 7 % aner-

kannt. Bei den Kosten für Material kann ein Material-

kostenzuschlag i. H. v. max. 10 % zum Ansatz gebracht 

werden.

  �Bei Mitgliedern und Einrichtungen von Hochschulen (In-

stituten etc.) werden die zuwendungsfähigen Kosten auf 

Ausgabenbasis errechnet. Außeruniversitäre Forschungs-

einrichtungen können auf Kostenbasis gefördert werden.

6. Verfahren

  �Anträge auf die Gewährung von Zuwendungen sind an die

Bayerische Forschungsstiftung 

Prinzregentenstraße 7, 80538 München

Telefon +49 89/21 02 86-3

Telefax +49 89/21 02 86-55

zu richten.

  �Die Bayerische Forschungsstiftung überprüft die Anträge 

unter Einschaltung von externen Fachgutachtern.

  �Die Bewilligung der Anträge, die Auszahlung der Förde-

rung und die abschließende Prüfung der Verwendungs-

nachweise erfolgt durch die Bayerische Forschungsstif-

tung.
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Der Landtag des Freistaates Bayern hat das folgende Gesetz 

beschlossen, das nach Anhörung des Senats hiermit be-

kannt gemacht wird:

Art. 1  Errichtung
	 1  Unter dem Namen „Bayerische Forschungsstiftung“ wird 

eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts errichtet. 
	 2  Sie entsteht mit Inkrafttreten dieses Gesetzes. 

Art. 2  Zweck, Stiftungsgenuss
 1   Die Stiftung hat den Zweck,

1.  ergänzend zur staatlichen Forschungsförderung durch 

zusätzliche Mittel oder auf sonstige Weise universitäre und  

außeruniversitäre Forschungsvorhaben, die für die wissen-

schaftlich-technologische Entwicklung Bayerns oder für die 

bayerische Wirtschaft oder für den Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen nach Art. 131 und 141 der Verfassung 

von Bedeutung sind, 

2.  die schnelle Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse 

durch die Wirtschaft

zu fördern.

 2 	 1  Die Stiftung soll ausschließlich und unmittelbar gemein-

nützige Zwecke im Sinne des Abschnittes Steuerbegünstigte 

Zwecke der Abgabenordnung erfüllen. 
	 2  Das Nähere regelt die Satzung.

 3   Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung des jederzeit wi-

derruflichen Stiftungsgenusses besteht nicht.

Art. 3  Stiftungsvermögen
 1   Das Vermögen der Stiftung besteht

1.  aus dem Anspruch gegen den Freistaat Bayern auf Zu-

weisung der Erträge aus seiner Beteiligung an der VIAG-

AG oder einer dagegen eingetauschten anderen Beteiligung; 

diese Zuweisung ist auf fünf Jahre befristet, 

2.  aus einem Kapitalstock, den die Stiftung sich aus den in 

Nummern 1 und 3 genannten Erträgen aufbaut,

3.  aus Zustiftungen vor allem aus der Wirtschaft, sonstigen 

Zuwendungen sowie sonstigen Einnahmen, soweit sie nicht 

zur unmittelbaren Erfüllung des Stiftungszwecks bestimmt 

sind. 

 2   Im Falle der Veräußerung oder des Wegfalls der Betei-

ligungen hat die Stiftung Anspruch auf eine gleichwertige 

andere Ausstattung.

Art. 4  Stiftungsmittel

Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus

1.  der in Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 genannten Zuweisung, soweit 

diese nicht in den Kapitalstock eingestellt wird,

2.  Erträgen des gem. Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 gebildeten Kapital-

stocks,

3.  Zuwendungen und sonstigen Einnahmen, soweit sie zur  

unmittelbaren Erfüllung des Stiftungszwecks bestimmt sind.

Art. 5  Organe

Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat, der Stiftungsvor-

stand sowie der Wissenschaftliche Beirat.

Art. 6  Stiftungsrat
 1   Der Stiftungsrat besteht aus

1.  dem Ministerpräsidenten als Vorsitzenden,

2.  dem Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst,

Gesetz
ü ber    die    E rrichtung          der   

B a y erischen         F o rschungsstiftung              

Vom 24. Juli 1990 (GVBI S. 241), zuletzt geändert durch § 22 des Gesetzes vom 16. Dezember 1999 (GVBl S. 524)
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3.  dem Staatsminister der Finanzen,

4.  dem Staatsminister für Wirtschaft, Verkehr und Technologie,

5.  zwei Vertretern des Bayerischen Landtags,

6.  zwei Vertretern der Wirtschaft,

7.  zwei Vertretern der Wissenschaft, davon einem Vertreter 

der Universitäten und einem Vertreter der Fachhochschulen.

 2 	 1  Der Stiftungsrat hat insbesondere die Aufgabe, die 

Grundsätze der Stiftungspolitik und die Arbeitsprogramme 

festzulegen sowie über den Haushaltsplan, die Jahresrech-

nung und die Vermögensübersicht zu beschließen. 
	 2  Er kann Richtlinien für die Vergabe von Stiftungsmit-

teln erlassen.

Art. 7  Stiftungsvorstand
 1 	 1  Der Stiftungsvorstand besteht aus je einem Vertreter 

der Staatskanzlei, des Staatsministeriums für Wissenschaft, 

Forschung und Kunst, des Staatsministeriums der Finanzen 

sowie des Staatsministeriums für Wirtschaft, Verkehr und 

Technologie.
	 2  Der Stiftungsvorstand bestimmt aus seiner Mitte einen 

Vorsitzenden und einen Stellvertreter. 

 2 	 1  Der Stiftungsvorstand führt entsprechend den Richt-

linien und Beschlüssen des Stiftungsrats die Geschäfte der 

laufenden Verwaltung.
	 2  Soweit der Bereich einzelner Staatsministerien berührt 

ist, entscheidet der Stiftungsvorstand einstimmig. 
	 3  Der Vorsitzende des Stiftungsvorstands vertritt die 

Stiftung gerichtlich und außergerichtlich. 

 3 	 1  Der Vorstand bedient sich einer Geschäftsstelle. 
	 2  Sie wird von einem Geschäftsführer geleitet, der nach 

Maßgabe der Satzung auch Vertretungsaufgaben wahrneh-

men kann.
	 3  Der Vorstand beruft einen ehrenamtlichen Präsidenten.

Art. 8  Wissenschaftlicher Beirat
 1   Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus Sachverstän-

digen der Wirtschaft und der Wissenschaft. 

 2   Der Wissenschaftliche Beirat hat die Aufgabe, die Stif-

tung in Forschungs- und Technologiefragen zu beraten und 

einzelne Vorhaben zu begutachten.

Art. 9  Satzung
	 1  Die nähere Ausgestaltung der Stiftung wird durch eine 

Satzung geregelt. 
	 2  Die Satzung wird durch die Staatsregierung erlassen.

Art. 10  Stiftungsaufsicht

Die Stiftung untersteht unmittelbar der Aufsicht des Staats-

ministeriums der Finanzen.

Art. 11  Beendigung, Heimfall
 1   Die Stiftung kann nur durch Gesetz aufgehoben werden. 
 2   Im Falle der Aufhebung der Stiftung fällt ihr Vermögen 

an den Freistaat Bayern. 

Art. 12  Stiftungsgesetz

Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Stiftungsgesetzes 

(BayRS 282-1-1-K) in seiner jeweils gültigen Fassung.

Art. 13  Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 1990 in Kraft.

München, den 24. Juli 1990

Der Bayerische Ministerpräsident Dr. h. c. Max Streibl
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Auf Grund des Art. 9 Satz 2 des Gesetzes über die Errichtung 

der Bayerischen Forschungsstiftung vom 24. Juli 1990 (GVBl 

S. 241, BayRS 282-2-11-W), zuletzt geändert durch § 22 des 

Gesetzes vom 16. Dezember 1999 (GVBI S. 521), erlässt die 

Bayerische Staatsregierung folgende Satzung:

§ 1  Name, Rechtsform, Sitz

Die Bayerische Forschungsstiftung ist eine rechtsfähige Stif-

tung des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in München.

§ 2  Stiftungszweck
 1   Die Stiftung hat den Zweck,

1.  ergänzend zur staatlichen Forschungsförderung durch 

zusätzliche Mittel oder auf sonstige Weise universitäre und 

außeruniversitäre Forschungsvorhaben, die für die wissen-

schaftlich-technologische Entwicklung Bayerns oder für die 

bayerische Wirtschaft oder für den Schutz der natürlichen 

Lebensgrundlagen nach Art. 131 und 141 der Verfassung 

von Bedeutung sind,

2.  die schnelle Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse 

durch die Wirtschaft

zu fördern.

 2   Die Stiftung verfolgt damit ausschließlich und unmittel-

bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts Steuer-

begünstigte Zwecke der Abgabenordnung. Die Stiftung ist 

selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirt-

schaftliche Zwecke. Sie verwirklicht ihren Zweck insbeson-

dere durch die Gewährung von Zuschüssen und Darlehen 

und durch die Übernahme von Bürgschaften und Garantien.

§ 3  Stiftungsvermögen
 1   Das Vermögen der Stiftung besteht

1.  aus dem Anspruch gegen den Freistaat Bayern auf Zu-

weisung der Erträge aus seiner Beteiligung an der VIAG-

AG oder einer dagegen eingetauschten anderen Beteiligung; 

diese Zuweisung ist auf fünf Jahre befristet, 

2.  aus einem Kapitalstock, den die Stiftung sich aus den in 

Nummern 1 und 3 genannten Erträgen aufbaut,

3.  aus Zustiftungen vor allem aus der Wirtschaft, sonstigen Zu-

wendungen sowie sonstigen Einnahmen, soweit sie nicht zur 

unmittelbaren Erfüllung des Stiftungszwecks bestimmt sind.

 2   Für den Aufbau des Kapitalstocks nach Absatz 1 Nr. 2 

werden die in Absatz 1 Nr. 3 bezeichneten Mittel sowie nach 

Maßgabe der Haushaltsgesetzgebung Teile der in Absatz 1 

Nr. 1 bezeichneten Erträge verwendet.

 3   Der Ertrag des Stiftungsvermögens und sonstige Einnah-

men, die nicht dem Kapitalstock zuzuführen sind, dürfen 

nur entsprechend dem Stiftungszweck verwendet werden. 

Etwaige Zuwendungen dürfen nur für spendenbegünstigte 

Zwecke im Sinne des Abschnitts Steuerbegünstigte Zwecke 

der Abgabenordnung verwendet werden.

 4   Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand unge-

schmälert zu erhalten. Um den Stiftungszweck nachhaltig 

fördern zu können und um das Stiftungsvermögen zu erhal-

ten, dürfen auch Rücklagen gebildet werden.

Satzung
der    B a y erischen        

F o rschungsstiftung              

Vom 5. Februar 1991 (GVBl S. 49), zuletzt geändert durch Satzung vom 8. Dezember 2009 (GVBl S. 616)
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§ 4  Stiftungsmittel
 1   Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben aus

1.  den in § 3 Abs. 1 Nr. 1 genannten Zuweisungen, soweit 

diese nicht in den Kapitalstock eingestellt werden,

2.  Erträgen des gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 gebildeten Kapitalstocks,

3.  Zuwendungen und sonstigen Einnahmen, soweit sie zur un-

mittelbaren Erfüllung des Stiftungszwecks bestimmt sind.

 2   Sämtliche Mittel dürfen nur im Sinn des Stiftungszwecks 

nach § 2 verwendet werden. § 3 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend.

 3   Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung des jederzeit  

widerruflichen Stiftungsgenusses besteht nicht.

 4   Bei der Vergabe von Fördermitteln ist zu bestimmen, wie 

die zweckentsprechende Verwendung der Stiftungsmittel 

durch den Empfänger nachzuweisen ist. Außerdem ist ein Prü-

fungsrecht der Stiftung oder ihrer Beauftragten festzustellen.

 5   Niemand darf durch Zuwendungen, die dem Zweck der 

Stiftung fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 

Vergütungen begünstigt werden.

§ 5  Organe
 1   Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat, der Stiftungs-

vorstand und der Wissenschaftliche Beirat.
 2   Die Mitglieder der Stiftungsorgane werden jeweils ehren-

amtlich tätig; anfallende Auslagen können ersetzt werden.

§ 6  Stiftungsrat
 1   Der Stiftungsrat besteht aus

1.  dem Ministerpräsidenten als Vorsitzenden,

2.  dem Staatsminister für Wissenschaft, Forschung und Kunst,

3.  dem Staatsminister der Finanzen,

4.  dem Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr 

und Technologie,

5.  zwei Vertretern des Bayerischen Landtags,

6.  zwei Vertretern der Wirtschaft,

7.  zwei Vertretern der Wissenschaft, davon einem Vertreter 

der Universitäten und einem Vertreter der Hochschulen für 

angewandte Wissenschaften – Fachhochschulen.

 2   Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 5 werden durch den 

Landtag für fünf Jahre bestellt. Ihre Amtszeit endet vorzeitig, 

wenn sie aus dem Landtag ausscheiden.

 3   Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 6 werden jeweils vom 

Bayerischen Industrie- und Handelskammertag sowie dem 

Bayerischen Handwerkstag gewählt. Die Mitglieder gemäß 

Absatz 1 Nr. 7 werden von der Universität Bayern e.V. bzw. 

von der Hochschule Bayern e.V. gewählt. Ihre Amtszeit be-

trägt vier Jahre.

 4   Der Stiftungsrat bestimmt aus seiner Mitte einen ersten 

und zweiten Stellvertreter des Vorsitzenden.

 5   Für jedes Mitglied des Stiftungsrats kann ein Stellvertre-

ter bestimmt werden. Der Ministerpräsident und die Staats-

minister bestimmen ihre Stellvertreter in ihrer Eigenschaft 

als Stiftungsratsmitglieder. Für die Bestimmung der übrigen 

Stellvertreter gelten die Absätze 2 und 3 entsprechend.

 6   Der Stiftungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. Er fasst 

seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-

men. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vor-

sitzenden. Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit der 

Mehrheit der Mitglieder erforderlich.
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 7   Der Stiftungsrat legt die Grundsätze der Stiftungspolitik 

und die Arbeitsprogramme fest. Er beschließt über:

1.  den Haushaltsplan, die Jahresrechnung und die Vermö-

gensübersicht,

2.  den Jahresbericht,

3.  die Entlastung des Vorstands,

4.  die Bestellung des Abschlussprüfers für die Jahresrech-

nung,

5.  den Erlass von Richtlinien zur zweckentsprechenden Ver-

waltung des Stiftungsvermögens, u. a. im Hinblick auf die 

steuerliche Begünstigung etwaiger Zustiftungen und Spenden,

6.  den Erlass von Richtlinien zur Vergabe von Fördermitteln,

7.  die Zustimmung zur Geschäftsordnung des Stiftungs- 

vorstands,

8.  die Bestellung der Mitglieder des Wissenschaftlichen  

Beirats.

Darüber hinaus kann der Stiftungsrat über Fragen von all-

gemeiner Bedeutung oder über wichtige Einzelfragen be-

schließen.

§ 7  Stiftungsvorstand
 1   Der Stiftungsvorstand besteht aus je einem Vertreter

1.  der Staatskanzlei, 

2.  des Staatsministeriums für Wissenschaft, Forschung und 

Kunst,

3.  des Staatsministeriums der Finanzen sowie

4.  des Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, Ver-

kehr und Technologie.

Der Stiftungsvorstand bestimmt aus seiner Mitte einen Vor-

sitzenden und einen Stellvertreter. Für jedes Mitglied des 

Stiftungsvorstands kann ein Stellvertreter bestellt werden.

 2   Der Stiftungsvorstand führt entsprechend den vom Stif-

tungsrat festgelegten Richtlinien die Geschäfte der lau-

fenden Verwaltung und vollzieht die Beschlüsse des Stif-

tungsrats. Er beschließt über die Mittelvergabe für einzelne 

Fördervorhaben.

 3   Der Stiftungsvorstand gibt sich mit Zustimmung des Stif-

tungsrats eine Geschäftsordnung. Er fasst seine Beschlüsse 

mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmen-

gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Soweit 

der Bereich einzelner Ministerien berührt ist, entscheidet 

der Stiftungsvorstand einstimmig.

 4   Die Stiftung wird gerichtlich und außergerichtlich vom 

Vorsitzenden des Stiftungsvorstands vertreten. Der Ge-

schäftsführer führt im Auftrag des Stiftungsvorstands die 

laufenden Geschäfte der Stiftung und vertritt insoweit die 

Stiftung nach außen. Der ehrenamtliche Präsident berät die 

Stiftung in allen Fragen der Förderpolitik. Das Nähere regelt 

die Geschäftsordnung.

§ 8  Wissenschaftlicher Beirat
 1   Der Wissenschaftliche Beirat besteht aus je sieben Sach-

verständigen der Wirtschaft und der Wissenschaft.

 2   Die Mitglieder werden vom Stiftungsrat bestellt; das 

Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 

Technologie unterbreitet Vorschläge für die Benennung der 

Sachverständigen der Wirtschaft, das Staatsministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst für die Benennung der 

Sachverständigen der Wissenschaft. Ihre Amtszeit beträgt 

drei Jahre. Eine einmalige Wiederbestellung ist möglich.

 3   Der Wissenschaftliche Beirat bestimmt aus seiner Mitte 

einen Vorsitzenden und einen Stellvertreter. Er gibt sich 

eine Geschäftsordnung.

Satzung
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 4   Der Wissenschaftliche Beirat hat die Aufgabe, den Stif-

tungsrat und den Stiftungsvorstand in Forschungs- und 

Technologiefragen zu beraten und die einzelnen Vorhaben 

zu begutachten. Der Wissenschaftliche Beirat kann insbe-

sondere gegenüber dem Stiftungsrat Empfehlungen zu den 

Grundsätzen der Stiftungspolitik sowie Stellungnahmen zu 

Beschlüssen des Stiftungsrats abgeben. Bei der Begutach-

tung der Anträge auf Fördermaßnahmen nach § 2 Abs. 2 

achtet er auf die Wahrung des Stiftungszwecks nach § 2 

Abs. 1 und auf die Einhaltung der Qualitätserfordernisse.

 5   Der Wissenschaftliche Beirat kann zur Erledigung seiner 

Aufgaben Kommissionen bilden. Zu diesen Kommissionen 

können auch Dritte hinzugezogen werden.

§ 9  Haushalts- und Wirtschaftsführung
 1   Geschäftsjahr der Stiftung ist das Kalenderjahr.

 2   Vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres hat die Stiftung 

einen Voranschlag (Haushaltsplan) aufzustellen, der die 

Grundlage für die Verwaltung aller Einnahmen und Ausga-

ben bildet. Der Voranschlag muss in Einnahmen und Aus-

gaben ausgeglichen sein. Der Haushaltsplan ist der Auf-

sichtsbehörde spätestens einen Monat vor Beginn des neuen 

Geschäftsjahres vorzulegen.

 3   Nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres hat die Stiftung 

innerhalb von sechs Monaten Rechnung zu legen und die 

durch den Abschlussprüfer geprüfte Jahresrechnung zusam-

men mit einer Vermögensübersicht und dem Prüfungsver-

merk der Aufsichtsbehörde vorzulegen.

 4   Die Aufsichtsbehörde kann anstelle des in Absatz 2 gere-

gelten Haushaltsplans und der in Absatz 3 geregelten Jah-

resrechnung und Vermögensübersicht die Aufstellung eines 

Wirtschaftsplans vorschreiben, wenn ein Wirtschaften nach 

Einnahmen und Ausgaben nicht zweckmäßig ist.

 5   Im Übrigen gelten die Rechtsvorschriften des Freistaates 

Bayern über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen.

§ 10  Stiftungsaufsicht

Die Stiftung untersteht unmittelbar der Aufsicht des Staats-

ministeriums der Finanzen.

§ 11  Beendigung, Heimfall
 1   Die Stiftung kann nur durch Gesetz aufgehoben werden.

 2   Der Freistaat Bayern erhält bei Auflösung oder Auf-

hebung der Stiftung oder bei Wegfall steuerbegünstigter 

Zwecke nicht mehr als seine eingezahlten Kapitalanteile und 

den gemeinen Wert seiner geleisteten Sacheinlagen zurück. 

Bei Aufhebung oder Auflösung der Stiftung oder bei Wegfall 

steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der Stiftung, 

soweit es die eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen 

Wert der geleisteten Sachanlagen des Stifters übersteigt, an 

den Freistaat Bayern, der es unmittelbar und ausschließlich 

für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

§ 12  Satzungsänderungen

Satzungsänderungen werden von der Staatsregierung nach 

Anhörung des Stiftungsrats beschlossen.

§ 13  Inkrafttreten

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Februar 1991 in Kraft.

München, den 5. Februar 1991

Der Bayerische Ministerpräsident, Dr. h. c. Max Streibl
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